
 

 

  
 

ANLAGE 03 
 

Allgemeine Nebenbestimmungen  
 
 
1. Zweckentsprechende Verwendung und Anforderung der Zuwendung 
 
1.1 Die Zuwendung darf nur für den im Zuwendungsbescheid bestimmten Zweck verwendet werden. Die 
Mittel sind wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.  
 
1.2 Eine zweckentsprechende Mittelverwendung liegt nur vor, wenn die Aufwendungen zuwendungsfähig 
sind. 
 
1.3 Mit Zuwendungsmitteln hergestellte oder beschaffte Gegenstände müssen während der zeitlichen 
Bindung zweckentsprechend verwendet werden. Solange darf über sie nicht anderweitig verfügt werden. 
Die Gegenstände sind sorgfältig zu behandeln.  
 
1.4 Zuwendungen/Spenden (Geld- und Sachleistungen) von dritter Seite, die der Förderung desselben 
Zuwendungszwecks dienen (Drittmittel), sind zur Finanzierung des Zuwendungszwecks und zur Reduzie-
rung des Förderbedarfs vollumfänglich einzusetzen. Eigenmittel sind nach Maßgabe der Zuwendungs-
bewilligung und des Finanzierungsplans einzusetzen.  
 

2. Veränderung der zuwendungsfähigen Ausgaben oder Verbesserung der Deckungsmittel 
 
2.1 Wenn nach der Bewilligung 
 
a) sich die zu Grunde gelegten zuwendungsfähigen Ausgaben vermindern oder 
b) sich die zu Grunde gelegten Einnahmen erhöhen oder 
c) neue Deckungsmittel hinzutreten, 
 
ermäßigt sich die Zuwendung nach Maßgabe der Ziffer 2.2 insoweit, als der Saldo aller Änderungsbeträ-
ge – ohne Berücksichtigung von Eigenmitteländerungen – zu einer Verbesserung der zu Grunde gelegten 
Finanzierung führt und diese Verbesserung  auf den Zuwendungsbetrag angerechnet wird. 
 
2.2 Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Ziffer 2.1 ermäßigt sich die Zuwendung  
 
a)  entsprechend dem Anteil der Zuwendung an den zu Grunde gelegten zuwendungsfähigen Ausga-

ben, 
b) wenn auch nach Ermäßigung der Zuwendung die verbleibende Summe aller Deckungsmittel (ohne 

Eigenmittel) die zuwendungsfähigen Aufwendungen übersteigt (Überfinanzierung), um den Betrag 
der Überfinanzierung. 

 
2.3 Die Ermäßigung wird nicht vorgenommen, soweit die Auswirkungen auf den Zuwendungsbetrag nach 
Ziffer 2.1 und 2.2 nicht mehr als 1.000 Euro betragen. 
 
2.4 Die gesetzlichen Vorschriften des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (§§ 48 ff LVwVfG) bleiben 
unberührt. 
 

3. Vergabe von Aufträgen 
 
Soweit der Träger nicht selbst öffentlicher Auftraggeber ist, hat er bei der Vergabe von Aufträgen, die 
ganz oder teilweise aus Fördermitteln finanziert werden, die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit zu beachten; in der Regel sind Vergleichsangebote einzuholen. Soweit der Zuwendungsempfän-
ger besondere gesetzliche Vorgaben (z.B. des Vergaberechts) zu beachten hat, sind diese maßgeblich.  
 
Beim Abschluss von Bauverträgen sind in der Regel die Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausfüh-

rung von Bauleistungen (VOB/B) einzubeziehen. 
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4. Keine Verpfändung, Abtretung oder Weiterleitung von Zuwendungsansprüchen 
 
Ansprüche aus der Zuwendungsbewilligung dürfen vom Zuwendungsempfänger weder abgetreten noch 
verpfändet, noch Zuschussmittel an Dritte weitergeleitet werden.  
 

5. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 
 
Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, der Stadt unverzüglich anzuzeigen, 
  
a)   wenn er nach Antragstellung/Bewilligung weitere Zuwendungen bei anderen öffentlichen Stellen 

beantragt oder von ihnen erhält,  
b)   wenn sich für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände ändern oder wegfallen; hierzu 

gehört auch eine wesentliche Ermäßigung der zuwendungsfähigen Ausgaben, eine wesentliche Er-
höhung der zuwendungsfähigen Ausgaben oder eine wesentliche Veränderung der Deckungsmittel, 

c)   wenn sich Änderungen an Vorhaben oder innerhalb des Trägers ergeben, die unmittelbar finanzielle 
Auswirkungen auf die geförderten Maßnahmen haben könnten; hierzu zählt auch eine drohende In-
solvenz des Zuwendungsempfängers oder die Einleitung eines (vorläufigen) Insolvenzverfahrens 
(vgl. Ziffer 6).  

 

6. (Drohende) Insolvenz 
 
6.1 Die Stadt behält sich vor, den Zuwendungsbescheid bei drohender Insolvenz (also Zahlungsunfähig-
keit, drohender Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung) des Zuwendungsempfängers zu widerrufen.  
 
6.2 Die Bewilligung erfolgt unter der auflösenden Bedingung, dass über das Vermögen des Zuwen-
dungsempfängers ein (vorläufiges) Insolvenzverfahren nicht eröffnet wird.  
 

7. Kassen- und Buchführung, Belege 
 
7.1 Die Kassen- und Buchführung des Zuwendungsempfängers ist eine wesentliche Grundlage für den 
Verwendungsnachweis und für die Verwendungsprüfung. Soweit diese Kassen- und Buchführung nicht 
nach Vorschriften für öffentliche Körperschaften oder nach den Grundsätzen des Handelsgesetzbuches 
auszuführen ist, muss sie mindestens den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Einnahme- und 
Ausgabebuchhaltung im Sinne des § 146 Abgabenordnung entsprechen. Dies bedeutet, dass beispiels-
weise Datum, Empfänger/Einzahler, Grund und Einzelbetrag jeder Zahlung aus den Unterlagen ersicht-
lich sein müssen (Buchungsjournal oder vergleichbare Aufstellung). 
 
7.2 Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen enthalten, die Ausga-
benbelege insbesondere den Zahlungsempfänger, Grund und Tag der Zahlung und bei Gegenständen 
den Verwendungszweck. 
 
7.3 Der Zuwendungsempfänger hat die Jahresabschlüsse, Bücher, Belege, Zahlungsnachweise (incl. 
weiterer Nachweise zu den finanziellen Vorgängen wie Buchungsjournal, Aufträge oder Verträge), Prü-
fungsberichte, Ausschreibungs- und Vergabeunterlagen und alle sonstigen mit der Zuwendung zusam-
menhängenden Unterlagen drei Kalenderjahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewah-
ren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist be-
stimmt ist. 
 
 
 

8. Verwendungsnachweis 
 
8.1 Die Verwendung der Zuwendung ist gegenüber dem in der Bewilligung genannten Fachamt innerhalb 
von zwölf Monaten nach Abschluss der Maßnahme mit dem dafür vorgesehenen Formular nachzuwei-
sen. Der Verwendungsnachweis enthält eine Beschreibung der getätigten Investition(en) mit Erläuterun-
gen zu eventuellen Abweichungen vom Antrag und einen zahlenmäßigen Nachweis. Für den Verwen-
dungsnachweis ist der von der Stadt zur Verfügung gestellte Vordruck zu verwenden oder ein eigener 
Verwendungsnachweis zu erstellen, der die gleichen Informationen in vergleichbarer Darstellung und 
Reihenfolge enthält. 
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8.2 In dem zahlenmäßigen Nachweis des Verwendungsnachweises sind auszuweisen: 
 
a)   Alle Einnahmen und Ausgaben des Vorhabens entsprechend der Gliederung des der Bewilligung zu 

Grunde gelegten Kosten- und Finanzierungsplans sowie die eingesetzten Eigenmittel.  
b)  Besteht die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 Umsatzsteuergesetz, sind in Einnahmen und 

Ausgaben nur die Nettobeträge ohne Umsatzsteuer nachzuweisen. 
 
Enthaltene, aber nicht zuwendungsfähige Aufwendungen bzw. nicht berücksichtigungspflichtige Einnah-
men/Erträge und Eigenmittel, sind ergänzend auszuweisen. 
 
8.3 Einnahmen- und Ausgabenbelege sowie weitere Unterlagen (vgl. Ziffer 7.3) sind auf Anforderung 
vorzulegen.  
 
8.4 Durch rechtsverbindliche Unterschrift ist zu bestätigen, dass  
a) der Zuwendungsbescheid und die Nebenbestimmungen zu diesem Bescheid beachtet wurden, 
b) die Ausgaben notwendig waren, 
c) alle Einnahme-/Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden, 
d) wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist, 
e) die gemachten Angaben richtig und vollständig sind und mit den Büchern und Belegen übereinstim-

men.  
 

9. Prüfung der Verwendung 
 
Die Stadt ist berechtigt, die in Ziffer 8 genannten Unterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zu-
wendung – auch im Rahmen einer begleitenden und/oder abschließenden Wirkungskontrolle – durch 
örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der Zuwendungsempfänger hat 
die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. 
 

10. Widerrufsvorbehalt 
 
Die Stadt behält sich vor, den Zuwendungsbescheid ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft zu 
widerrufen, wenn die Zuwendung bei Auszahlung in Abschlagsbeträgen nicht bis zum Ablauf des Bewilli-
gungszeitraums in Anspruch genommen wird.  
 

11. Vorbehalt weiterer Auflagen 
 
Die Stadt behält sich vor, Auflagen nachträglich aufzunehmen, zu ändern oder zu ergänzen. 
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